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V 

Zu diesem Buch 

Auch in der vorliegenden fünften Auflage ist das didaktische Konzept dieser Fall-
sammlung, dh insbesondere die Kombination aus 

1. gutachtlichen Vorüberlegungen (welche die Gedankengänge in der eigentlichen 
„Fall-Lösungsphase“ der Klausurbearbeitung simulieren), 

2. Gliederung (welche einen raschen Überblick über die Struktur der Lösung ermög-
licht) und 

3. ausformulierter Musterlösung (welche den Studierenden, die oft nicht wissen, wie 
sie das durchaus vorhandene Wissen in einer Fall-Lösung zu Papier bringen sollen, 
als Anschauungsmaterial dienen kann)  

unverändert. Neben allfälligen Korrekturen und Aktualisierungen (vor allem auch im 
Bereich der vertiefenden Hinweise) wurde ein zusätzlicher, in einer etwas erweiterten 
Fassung (die dann aber aber einen Schwerpunkt im Besonderen Teil hatte) bereits als 
Klausur in der Fortgeschrittenen-Übung erprobter Fall eingefügt. Neben den Vertie-
fungshinweisen am Ende eines Falles beschränken sich die Literaturhinweise (im 
Rahmen der jeweiligen gutachtlichen Vorüberlegungen) zumeist auf vier Standard-
lehrbücher zum Allgemeinen Teil (in alphabetischer Reihenfolge: Frister, Kühl, Ren-
gier und Wessels/Beulke/Satzger), von denen den Leserinnen und Lesern jedenfalls 
eines sehr häufig in der Bibliothek oder zuhause zur Verfügung stehen wird, wenn sie 
die Problematik noch einmal bei einem anderen Autor nachlesen wollen. Außerdem 
verweise ich – wo passend – auf meinen Prüfe-Dein-Wissen-Band zum Allgemeinen 
Teil, wo Probleme noch einmal anhand von kurzen Beispielsfällen nachvollzogen 
werden können. 

Für die Mitwirkung bei der Aktualisierung und Erweiterung danke ich vor allem 
meinen Mitarbeitern Ali Demir und Luis Reinwald. Wie immer gilt aber: Kein Pro-
jekt könnte sinnvoll zu Ende gebracht werden, wenn mir und den in die Arbeiten in-
volvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht durch das übrige Lehrstuhlteam 
an anderer Stelle der Rücken freigehalten worden wäre. 

 
Erlangen, im August 2024 Hans Kudlich 

 
 
 



VI 

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage 

I. Die vorliegende Fallsammlung ist (…) im Schwerpunkt dem Allgemeinen Teil des 
Strafrechts gewidmet. (…) Aus dieser Fokussierung ergibt sich der Ehrgeiz, große 
Teile der prüfungsrelevanten Regelungsmaterie zu behandeln und – wenngleich ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – jedenfalls den klassischen und zentralen Problemen, 
die immer wieder Prüfungsgegenstand sind, einen angemessenen Platz (bei wichtigen 
Fragen auch bewusst in mehreren Fällen) eingeräumt zu haben. (…) 

(…) Die Fallsammlung richtet sich insbesondere an Anfänger, welche erfahrungsge-
mäß an den meisten Universitäten in ihren ersten strafrechtlichen Abschlussklausu-
ren bzw. in den „Anfängerübungen“/im „kleinen Strafrechtsschein“ überwiegend 
Probleme des Allgemeinen Teils zu bearbeiten haben. (…) (Aber) man (kann) eine 
Fallsammlung zum Allgemeinen Teil guten Gewissens auch Examenskandidaten zur 
Nutzung empfehlen – und sei es nur, um anhand der Fälle den einschlägigen Stoff in 
anwendungsbezogener Form zu wiederholen. Insoweit wird praktisch jeder der hier 
gestellten Fälle zumindest als rasche Wiederholung geeignet sein; eine ganze Reihe 
der Fälle dürfte überdies auch einen Komplexitätsgrad haben, der ohne Weiteres einer 
anspruchsvollen Examensklausur entspricht, auch wenn die einzelnen Fälle in der 
Regel nicht den Umfang einer solchen Klausur erreichen. 

(…) Zentrales Ziel dieses Buches ist das Einüben der Fall-Lösung, nicht der lückenlo-
se Literaturnachweis. Gleichwohl habe ich am Ende jedes Falles zu den jeweiligen 
Schwerpunkten der einzelnen Fälle noch einige vertiefende Hinweise auf Beiträge in 
der Ausbildungsliteratur aufgenommen. Zum knappen Wiederholen sind diese wohl 
nicht erforderlich (und daher keine „Pflichtlektüre“); möglicherweise sind sie aber 
etwa hilfreich, wenn man in einer Hausarbeit auf einen Fall aus einem ähnlichen Um-
feld stößt. 

Anders, als man es in manchen anderen Fallsammlungen lesen kann, habe ich eben-
falls bewusst auf einen „knappen eigenen AT“ im Vorspann ebenso verzichtet wie auf 
eine „allgemeine theoretische Klausurenlehre“*. Zu beidem gibt es entsprechende 
Spezialliteratur, im Vergleich zu der kurze Abrisse an dieser Stelle keinen Mehrwert 
bringen würden. (…) Wer den entsprechenden Stoff gerne fallbezogen wiederholen 
möchte, ohne für jedes einzelne Problem von einer umfangreichen Lösung im Gut-
achtenstil „erschlagen“ zu werden, sei ferner auf mein Büchlein zum Strafrecht AT in 
der Reihe „Prüfe dein Wissen“ verwiesen. 

 
 

 
* Vgl. hierzu mittlerweile – in dieser Gestalt erst nach der ersten Auflage dieses Buches erschienen – 

eingehend Wohlers/Schuhr/Kudlich, Klausuren und Hausarbeiten im Strafrecht, 7. Aufl. 2024. 
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